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32. Flächennutzungsplanänderung (Photovoltaik Volk), Verfahren nach §§ 
3(1) 4(1) BauGB, Gemeinde Denklingen, Landkreis Landsberg am Lech; 
Stellungnahme Brandschutz 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bei der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungs-
plänen sind für den durch die Gemeinde sicherzustellenden Brandschutz – Art. 1 
des Bayer. Feuerwehrgesetzes – grundsätzlich folgende allgemeine Belange des 
abwehrenden Brandschutzes (Durchführung wirksamer Löscharbeiten und Ret-
tung von Personen) zu überprüfen und bei Bedarf im Benehmen mit dem Kreis-
brandrat durchzuführen: 
 

1) Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich 
der Fahrbahnbreite, Kurvenkrümmungsradien usw. mit den Fahrzeugen 
der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren werden können. Die 
Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt 
sein. Hierzu wird auch auf die DIN 14 090 „Flächen für die Feuerwehr auf 
Grundstücken“ verwiesen. 
Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit 
Teilen in einem Abstand von höchstens 50 m von den öffentlichen Ver-
kehrsflächen erreichbar sind. 
 
Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. „Wendehammer“ 
auch für Feuerwehrfahrzeuge benutzbar sind. Zur ungehinderten Benut-
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zung ist ein Wendeplatzdurchmesser von mind. 18 m, für Feuerwehreinsätze mit einer 
Drehleiter DL(K) 23-12 ein Durchmesser von mind. 21 m erforderlich. Gegebenenfalls sind 
Verkehrsbeschränkungen (Halteverbot) zu verfügen. 

 
2) Das Hydrantennetz ist nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- 

und Wasserfaches e.V. (DVGW) – Arbeitsblätter W 331 und W 405 – auszubauen. Gege-
benenfalls ist der Löschwasserbedarf nach dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren des 
ehem. Bayer. Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz zu ermitteln. Der Hydran-
tenplan ist vom Kreisbrandrat gegenzuzeichnen. 

 
Steht kein Hydrantennetz nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- 
und Wasserfaches e.V. (DVGW) – Arbeitsblätter W 331 und W 405 – zur Verfügung, sind 
in der Alarmierungsplanung geeignete wasserführende Fahrzeuge einzuplanen. Ggf. kön-
nen zusätzliche Fahrzeuge mit Sonderlöschmitteln oder Sondergeräten erforderlich sein. 
Daher sind der Kommandant der örtlich zuständigen Freiwilligen Feuerwehr sowie der zu-
ständige Kreisbrandrat zu beteiligen. 

 
3) Damit im Schadensfall ein Ansprechpartner des zuständigen Unternehmens erreicht wer-

den kann, ist am Zufahrtstor deutlich und dauerhaft die Erreichbarkeit eines Verantwortli-
chen für die bauliche Anlage anzubringen und der örtlichen Feuerwehr mitzuteilen.  

 
4) Es ist vom Betreiber ein Feuerwehrplan nach DIN 14 095 in Abstimmung mit der zustän-

digen Brandschutzdienststelle des Landkreises Landsberg am Lech anzufertigen und der 
örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.  

 
Für die Objektplanung (Alarmplanung) ist von der Gemeinde eine eindeutige Alarmadres-
se zuzuordnen. 

 
Im Übrigen verweisen wir auf die "Planungshilfen für die Bauleitplanung", Fassung 2018/2019, 
herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, insbesondere 
auf den Abschnitt II 3.2 Nr. 32 – Brandschutz –. 
Wir haben uns nur aus der fachlichen Sicht des Brandschutzes geäußert und diese Äußerung 
innerhalb der Regierung nicht abgestimmt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Christoph Münch 
Fachberater für den 
Brand- und Katastrophenschutz 
 
 
 
 

 
 


